
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkaufsbedingungen 
 
 

I. Geltungsbereich der Verkaufsbedingungen 
 

Für alle unsere Verkäufe, Lieferungen und Leistungen gelten 
die nachstehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, 
auch wenn wir ihnen nicht nochmals im Einzelfall 
ausdrücklich widersprechen. 
 

II. Schriftform 
 

Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform oder müssen zumindest von uns schriftlich 
bestätigt sein. Dies betrifft auch Änderungen der 
Schriftformklausel selbst. 

 
III. Zustandekommen des Vertrages 
 

Der Vertrag kommt mit Zugang unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung (Annahme) beim Kunden zustande, 
wobei eine Faxmitteilung ausreicht. 

 
IV. Lieferung ab Werk 

 

Unsere Lieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des 
Kunden ab Werk. Mit Aufgabe zum Transport haben wir 
unsere Lieferpflicht erfüllt. 

 
V. Lieferfristen, Lieferverzug, Nichterfüllung 
 

1. Soweit es nach dem Gesetz für den Eintritt von 
Verzugsfolgen Erklärungen des Kunden bedarf, sind solche 
nur in Schriftform rechtswirksam. 

 

2. Ansprüche aus Lieferverzug bzw. Nichterfüllung sind vom 
Kunden innerhalb von zwei Wochen ab Vorliegen der 
Voraussetzung uns gegenüber schriftlich geltend zu 
machen. Ist der Kunde Endverbraucher, gilt eine Frist von 
vier Wochen. Bei den Fristen handelt es sich um 
Ausschlussfristen, so dass nach Ablauf der Frist eine 
Geltendmachung ausgeschlossen ist.  

 

3. Unsere Haftung beschränkt sich auf Schäden aus 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung. Im 
Falle der fahrlässigen Herbeiführung eines Schadens ist die 
Haftung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um 
den Ersatz des direkten Erfüllungsschadens. Der Kunde 
verpflichtet sich, im Rahmen seiner 
Schadensminderungspflicht alles Erforderliche zu 
unternehmen, um Schadenersatzansprüche, gleich welcher 
Art, so gering wie möglich zu halten.  

 
VI. Anspruchsgefährdung 
  

1. Tritt in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine 
wesentliche Verschlechterung ein, durch welche unsere 
Ansprüche gefährdet werden, oder stellt sich heraus, dass 
in den letzten drei Jahren vor Vertragsschluss ein 
Konkursverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet 
oder mangels Masse zurückgewiesen wurde, oder dass der 
Kunde die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat oder 
dass Haftbefehl hierzu ergangen ist oder gerät der Kunde 
mit einer Zahlung wegen einer anderen als der 
vertragsgegenständlichen Lieferung oder Leistung uns 
gegenüber in Verzug, so sind wir berechtigt, dem Kunden 
schriftlich eine angemessene Frist zur Vorleistung oder 
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft einer deutschen Bank 
zu setzen. Kommt der Kunde dem Verlangen nicht 
fristgerecht nach, sind wir berechtigt, durch schriftliche 
Erklärung vom Vertrag zurück-zutreten.  
Im Falle des Rücktritts wegen Anspruchsgefährdung ist der 
Kunde verpflichtet, den vereinbarten Preis zu zahlen, wobei 
wir uns anrechnen lassen, was durch die Nichterfüllung an 
Kosten und Aufwendungen erspart wurde. 

 

2. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

VII. Preise 
 

1. Zu allen Preisen tritt die bei Vertragsabschluß geltende 
Mehrwertsteuer. Soweit sich die Mehrwertsteuer durch 
Änderungen des Gesetzgebers bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung verändert und wir verpflichtet sind, eine höhere 
Mehrwertsteuer abzuführen, sind wir berechtigt, diese auf 
den Vertragspreis zu berechnen.  

 

2. Sofern Preise nicht ausdrücklich vereinbart sind, gelten 
unsere Listenpreise zum Zeitpunkt der Bestellung.  

 

3. Erfolgen unsere Lieferungen oder Leistungen aus Gründen, 
die vom Kunden zu vertreten sind (Annahmeverzug, 
fehlende Mitwirkung, Verletzung einer wesentlichen 
Nebenpflicht u. ä.), später als vier Monate nach 
Vertragsschluss, so sind wir berechtigt, anstelle der 
vereinbarten Preise unsere zum Zeitpunkt der Lieferung 
geltenden Listenpreise zu fordern. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass wir eine angemessene Frist zur Abnahme 
gesetzt oder gleichzeitig die Preisänderung angedroht 
haben.  

 

Gleiches gilt, wenn unsere Lieferungen oder Leistungen 
vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach 
Vertragsschluss zu erfolgen haben, danach aber aus vom 
Kunden zu vertretenden Gründen eine erhebliche 
Verzögerung in unseren Lieferungen oder Leistungen 
eintritt. 

 
VIII. Zahlung 
 

1. Die Preise sind zahlbar in Euro und innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. 

 

2. Als Tag der Zahlung gilt der Tag, an dem die Zahlung bei 
uns oder auf einem unserer Konten eingegangen ist. 

 

3. Gewähren wir Skonto, ist der Kunde nur dann berechtigt, 
davon Gebrauch zu machen, wenn keine weiteren fälligen 
Zahlungen offen sind. 

 

4. Ist der Kunde Kaufmann, sind wir berechtigt, Stundungen 
und Ratengewährung zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzung nach Ziffer VI. unserer 
Verkaufsbedingungen (Anspruchsgefährdung) eintreten 
oder wenn der Kunde mit einer Rate ganz oder teilweise 
länger als zwei Wochen in Verzug gerät. Dies gilt auch für 
Kunden, die kein Kaufmann sind, sofern die Stundung oder 
Ratenzahlungsgewährung nicht bereits im Zusammenhang 
mit dem Vertragsabschluß erfolgt ist. 

 

5. Zur Entgegennahme von Zahlungen sind nur solche 
unserer Mitarbeiter berechtigt, die eine schriftliche 
Inkassovollmacht besitzen. 

 

6. In dem Falle, dass wir Wechsel hereinnehmen, geschieht 
dies nur erfüllungshalber. Der Kunde trägt Diskont- und 
Wechselspesen. Wird ein Wechsel oder Scheck nicht 
termingerecht eingelöst oder treten die Voraussetzungen 
einer Anspruchsgefährdung ein, sind wir berechtigt, ohne 
Rücksicht auf laufende Schecks oder Wechsel die 
Grundforderung sofort fälligzustellen und geltend zu 
machen. 

 

7. Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, 
die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder die 
auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und aus einer 
nicht strittigen Sachleistungsforderung (z. B. Anspruch auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung) hervorgegangen sind. 

 

8. Im Falle des Zahlungsverzugs werden eingehende Beträge 
zunächst auf die Zinsen, dann auf die Kosten und dann auf 
die jeweils älteste Hauptforderung verrechnet. Im Übrigen 
gelten für den Eintritt des Verzugs und die Verzugsfolgen 
die Bestimmungen des BGB. 



 
IX. Gefahrtragung   
 

1. Haben wir nur zu liefern, geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des 
Liefergegenstandes auf den Kunden über, sobald der 
Liefergegenstand auf den Transport gebracht ist.  

 

2. Haben wir den Liefergegenstand auch aufzustellen oder zu 
montieren, geht die Gefahr auf den Kunden mit der 
Abnahme über. 

 

3. Wird der Versand des Liefergegenstandes, die Aufstellung 
oder Montage oder Abnahme auf Wunsch des Kunden oder 
aus von diesem zu vertretenden Gründen verzögert, so 
geht die Gefahr mit Ablauf des vertraglich vereinbarten 
Liefertermins oder des vorgesehenen Abnahmetermins auf 
den Kunden über. 

 
X. Eigentumsvorbehalt 
 

1. Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen  
Bezahlung aller Ansprüche, die uns aufgrund der Lieferung 
und Montage zustehen, unser Eigentum. 

 

2. Ist der Kunde Kaufmann, so gilt ferner: 
 

a) Es gilt ein erweiterter Eigentumsvorbehalt, wonach das 
Eigentum an der gelieferten Sache übergeht, wenn alle aus 
der Geschäftsbeziehung herrührenden Forderungen an uns 
bezahlt sind.  

 

b) Der Kunde darf die Liefergegenstände im 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern, aber nur 
gegen Barzahlung oder Eigentumsvorbehalt. Zu anderen 
Verfügungen, insbesondere zur Sicherungsübereignung 
und Verpfändung, ist er nicht berechtigt. 

 

Der Kunde tritt schon jetzt alle seine Forderungen aus dem 
Weiterverkauf des Liefergegenstandes einschließlich der 
entsprechenden Forderungen aus Wechseln mit allen 
Nebenrechten an uns ab bis zur vollständigen Tilgung 
unserer Ansprüche. Wir nehmen die Abtretung unsererseits 
an. 

 

Im Falle der Weiterveräußerung, –verarbeitung oder –
verbindung der geschaffenen Sachen, an denen uns ein 
gesetzliches Miteigentumsrecht zusteht, gilt die Abtretung in 
Höhe des Wertes unseres Miteigentumsanteils als erfolgt. 
Gleiches gilt für den Fall, dass die Liefergegenstände vom 
Kunden zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden 
Waren zu einem Gesamtkaufpreis verkauft werden. Auch 
dort gilt ein Teil des Kaufpreises als an uns abgetreten, der 
dem Wert unserer  Lieferung und Leistung entspricht. 

 

Für den Fall, dass die Forderung des Kunden in einem 
Kontokorrent aufgenommen wird, ist der Saldo in Höhe der 
Summe unserer Ansprüche an uns abgetreten, und zwar im 
Vorrang vor dem übrigen Teil des Saldos.  
 

Der Kunde ist berechtigt, die Forderung für uns 
treuhänderisch einzuziehen. 

 

3. Gerät der Kunde mit der Bezahlung unserer Ansprüche 
ganz oder teilweise länger als zwei Wochen in Verzug oder 
liegen die Voraussetzungen nach Ziffer VI. unserer 
Verkaufsbedingungen vor, sind wir berechtigt: 

 

a) die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und seinen 
Schuldnern die Abtretung offenzulegen. Der Kunde ist 
verpflichtet, uns alle zur Einziehung der Forderung 
notwendigen Auskünfte zu erteilen sowie alle Unterlagen 
(einschließlich etwaiger Wechsel) an uns herauszugeben. 

 

b) die Herausgabe sowie die Rücksendung der 
Liefergegenstände, soweit sich diese noch im Besitz des 
Kunden befinden, zu verlangen. Der Kunde hat uns eine 
Aufstellung der noch vorhandenen Liefergegenstände zu 
übermitteln und den Zutritt zu ihnen jederzeit zu 
ermöglichen. 

 

Der Kunde stimmt bereits jetzt zu, dass wir sein 
Betriebsgelände zum Abholen der sich in unserem 
Eigentum befindenden Liefergegenstände betreten. Alle 
Kosten, die mit der Forderungseinziehung gegen Dritte oder 
mit der Zurücknahme des Liefergegenstandes verbunden 
sind, trägt der Kunde. 

 

c) Die Rücknahme des Liefergegenstandes erfolgt lediglich 
sicherungshalber. Ein Rücktritt vom Vertrag ist damit nicht 
verbunden. 

d) Der Wert der zurückgenommenen Liefergegenstände wird 
dem Kunden gutgeschrieben. Dazu sind wir berechtigt, den 
zurückgenommenen Liefergegenstand freihändig zu 
verkaufen. Der Verkaufserlös abzüglich der Kosten des 
Verkaufs entspricht der zu erteilenden Gutschrift. 

 Der freihändige Verkauf ist dem Kunden zwei Wochen 
vorher schriftlich anzuzeigen. 

 

Der Kunde kann durch Zahlung oder Gestellung einer 
Bankbürgschaft in Höhe unserer Forderung aus dem 
Vertragsverhältnis zuzüglich der aufgelaufenen Kosten 
abwenden. 

 

e) Sollte der Wert aller uns nach den vorstehenden 
Bestimmungen zustehenden Sicherungsrechte die Höhe 
der gesicherten Ansprüche um mehr als 25 % übersteigen, 
sind wir verpflichtet, einen entsprechenden Teil der 
Sicherungsrechte auf Verlangen des Kunden freizugeben. 

 
XI. Gewährleistung 
 

Unter Ausschluss anderer oder weitergehender gesetzlicher 
Ansprüche gilt folgendes: 

 

1. Mängel unserer Lieferungen oder Leistungen beseitigen wir 
– nach unserer Wahl – durch Nachbesserung (Erfüllungsort 
der Nachbesserung ist Dresden) oder Ersatzlieferung. 
Kommen wir damit in Verzug, ist der Kunde berechtigt, uns 
eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, dass 
er die Mängelbeseitigung nach dem Ablauf der Frist 
ablehne. Fristsetzung und Ablehnungsandrohung bedürfen 
der Schriftform. Die Nachbesserung gilt als fehlgeschlagen, 
wenn drei von uns vorgenommene Nachbesserungen den 
Mangel nicht beheben konnten. Zeigt sich innerhalb der 
Gewährleistungsfrist nach erfolgreicher Nachbesserung ein 
neuer Mangel, so stehen uns diesbezüglich ebenfalls 
mindestens drei Nachbesserungsversuche zu. Soweit eine 
Beseitigung des Mangels durch Ersatzlieferung oder 
Nachbesserung nicht möglich ist, besteht das Recht des 
Kunden zur Minderung oder zum Rücktritt vom Vertrag.  

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die 
Beeinträchtigung des Wertes oder der Tauglichkeit des 
Liefergegenstandes nur unerheblich ist.  

 

2. Macht der Kunde Schadenersatzansprüche geltend, so sind 
diese, außer in den Fällen, dass wir den Mangel durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung zu 
vertreten haben, auf den üblicherweise zu erwartenden 
Schaden begrenzt. 

 

3. Die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Sachen beträgt ein 
Jahr. 

 

4. Die Gewährleistungsfrist im kaufmännischen Verkehr 
beträgt 1 Jahr, auch wenn es sich um Neuware handelt. 

 
XII. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 
 

1. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis Dresden. Dies 
gilt auch für Wechsel oder Scheckprozesse. Wir sind 
stattdessen auch berechtigt, bei demjenigen Gericht zu 
klagen, in dessen Bezirk der Kunde seinen Sitz hat.  

 

2. Auf das Vertragsverhältnis ist das für den nationalen 
Verkehr geltende deutsche Recht anzuwenden. 

 
XIII. Sonstige Bestimmungen 
 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lückenhaft 
oder unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des 
Vertrages insgesamt nicht.  
 

Anstelle der unwirksamen oder fehlerhaften Bestimmung ist 
eine solche Regelung in den Vertrag aufzunehmen, die 
dem Sinn und Zweck des Vertrages am ehesten entspricht. 
 

Soweit der Vertrag im internationalen Geschäftsverkehr 
übersetzt wird, ist im Streitfall die deutsche Fassung ein-
schließlich der in deutsch abgefassten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen maßgeblich. 
 
 
 
 

Stand: Dezember 2007 


